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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 6. Juli 2016 (Urk. 35) sprach das Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung -
Einzelgericht, den Beschuldigten des Rechtsüberholens im Sinne von Art. 35 Abs. 1 SVG
und in Anwendung von Art. 90 Abs. 1 SVG schuldig. So- dann sprach es den Beschuldigten
vom Vorwurf der pflichtwidrigen Unvorsichtig- keit beim Wiedereinbiegen auf die
Fahrbahn im Sinne von Art. 36 Abs. 4 SVG sowie des Nichtanzeigens einer
Richtungsänderung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 28 Abs. 1 VRV frei (Urk.
35 S. 20). Das Urteilsdispositiv wurde dem Beschuldigten gleichentags übergeben und dem
Statthalteramt Bezirk Zürich (fortan Statthalteramt) versandt (Prot. I S. 11, Urk. 29.). Mit
Eingabe vom 18. Juli 2016 (Urk. 30) meldete die erbetene Verteidigung namens des
Beschuldigten rechtzeitig Berufung an. Den Erhalt des begründeten Urteils bescheinigte die
er- betene Verteidigung am 28. Oktober 2016 und reichte am 17. November 2016 in- nert
Frist die Berufungserklärung ein (Urk. 36). In der Folge wurde dem Statthal- teramt mit
Präsidialverfügung vom 21. November 2016 eine Kopie der Berufungs- erklärung zugestellt
sowie Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erheben o- der um ein Nichteintreten auf
die Berufung zu beantragen (Urk. 37). Mit Eingabe vom 30. November 2016 verzichtete
das Statthalteramt auf Anschlussberufung (Urk. 39).

E. 2
Die Erwägungen der Vorinstanz unter Ziffer III. 1. zum Grundsatz der freien
Beweiswürdigung sind zutreffend. Zwecks Vermeidung unnötiger Wiederholungen kann
darauf verwiesen werden (Urk. 35 S. 8 f.).

E. 2.1
Die Vorinstanz kam betreffend die Verwertbarkeit der Beweismittel zum Schluss, dass
sowohl die Aussagen von B._____ anlässlich der telefonischen Einvernahme vom 28. Juni
2014 (Urk. 1 S. 4 f.) als auch die am Unfallort am 17. Juni 2014 aufgenommenen Aussagen
des Beschuldigten und des Kollisions- gegners C._____ (Urk. 1 S. 3 f.) von der Stadtpolizei
Zürich sinngemäss protokol- liert, jedoch von den einvernommenen Personen nicht
unterzeichnet worden sei- en, weshalb diese Aussagen nicht zu Lasten des Beschuldigten –
sehr wohl aber zu dessen Gunsten – verwertbar seien (Urk. 35 S. 6).

E. 2.2
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz handelt es sich betreffend die An- gaben der
beiden Unfallbeteiligten sowie von B._____ gegenüber der Stadtpolizei Zürich nicht um
protokollierte Aussagen bzw. Einvernahmen im Sinne von Art. 76 ff. StPO, welche in
Ermangelung der eigenhändigen Unterzeichnung durch die einvernommenen Personen
nicht gültig und damit nicht verwertbar wären (Urk. 35 S. 6). Vielmehr handelt es sich
diesbezüglich um sinngemäss rapportier- te, mündliche Angaben, die die



Kollisionsbeteiligten auf dem Schadenplatz und B._____ telefonisch gegenüber der Polizei
erstattet haben. Dem Bericht der

- 7 - Stadtpolizei (Urk. 1) ist der Protokoll-Charakter nämlich in Ermangelung diverser an
ein Protokoll gestellter Voraussetzungen, namentlich die eigenhändige Unter- zeichnung
durch die protokollführende Person gemäss Art. 76 Abs. 2 StPO, die wörtliche
Protokollierung der entscheidenden Fragen und Antworten gemäss Art. 78 Abs. 3 StPO
sowie die eigenhändige Visierung und Unterzeichnung durch die einvernommene Person
gemäss Art. 78 Abs. 5 StPO, abzusprechen. Ferner liegen betreffend die vorgenannten
Angaben keine separaten Einvernahmeproto- kolle im Sinne von Art. 76 ff. StPO im Recht.
Im Ergebnis ist die Vorinstanz jedoch dahingehend zu bestätigen, als dass die vorgenannten
Angaben der Kollisionsbe- teiligten vom 17. Juni 2014 sowie von B._____ vom 28. Juni
2014 gegenüber der Stadtpolizei Zürich in Ermangelung der Gültigkeitsvorschriften nach
Art. 76 ff. StPO nicht zu Lasten des Beschuldigten, sehr wohl aber zu dessen Gunsten
verwertbar sind.

E. 2.3
Betreffend weitere Ausführungen zur Beweisverwertung kann zwecks Ver- meidung
unnötiger Wiederholungen auf die zutreffenden Erwägungen der Vor- instanz verwiesen
werden (Urk. 35 S. 4 ff.). III. Schuldpunkt 1. Gemäss Strafbefehl Nr. ST.2014.6112/ZM
vom 9. Juni 2015 (Urk. 6) sei der Beschuldigte am 17. Juni 2014, um 15.30 Uhr, mit seinem
Personenwagen (… [Automarke], Kennzeichen ZH …) auf der D._____-Strasse
stadteinwärts gefah- ren. Dabei sei er von einem Personenwagen (Mercedes-Benz,
Kennzeichen ZH …) links überholt worden. Höhe D._____-Strasse … sei der Beschuldigte
nach rechts auf eine Nebenverkehrsfläche gefahren, ohne den Richtungsanzeiger zu
betätigen, um gemäss eigenen Angaben das Navigationsgerät zu programmie- ren. In der
Folge habe er den Personenwagen, welcher ihn zuvor überholt habe, vorsätzlich rechts
überholt und beabsichtigt, wieder von der Nebenverkehrsfläche zurück auf die Fahrbahn
der D._____-Strasse zu fahren, wobei er mit dem ande- ren Personenwagen kollidiert sei.
Damit habe der Beschuldigte aus pflichtwidriger

- 8 - Unvorsichtigkeit beim Wiedereinbiegen auf die Fahrbahn ungenügend Rücksicht auf
das überholte Fahrzeug genommen.

E. 3
Die Vorinstanz hielt für erstellt, dass der Beschuldigte auf die Nebenver- kehrsfläche
gefahren sei und dort den Kollisionsgegner überholt habe, sodass sich sein Fahrzeug
zumindest teilweise vor jenem des Kollisionsgegners befun- den habe, weshalb sie ihn des
Rechtsüberholens im Sinne von Art. 35 Abs. 1 SVG in Anwendung von Art. 90 Abs. 1
SVG schuldig sprach. Hingegen habe sich nicht erstellen lassen, ob der Beschuldigte den
Richtungsanzeiger betätigt habe, als er nach rechts auf die Nebenverkehrsfläche gefahren
sei, und ob sich sein Fahrzeug zum Kollisionszeitpunkt noch vollständig auf der
Nebenverkehrsfläche befunden habe oder ob der Beschuldigte die gestrichelte Linie der
Fahrbahn be- reits wieder teilweise überfahren habe, weshalb die Vorinstanz den
Beschuldigten in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo vom Vorwurf des
Nichtanzeigens einer Richtungsänderung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 28
Abs. 1 VRV sowie vom Vorwurf der pflichtwidrigen Unvorsichtigkeit beim Wiedereinbie-
gen auf die Fahrbahn im Sinne von Art. 36 Abs. 4 SVG freisprach (Urk. 35 S. 10 ff.). Diese
beiden Freisprüche sind, wie bereits unter Ziff. II 1. erwähnt, in Rechtskraft erwachsen.



E. 4
Der Beschuldigte beantragt mit seiner Berufung einen Freispruch in Bezug auf den Vorwurf
des Rechtsüberholens im Sinne von Art. 35 Abs. 1 SVG in An- wendung von Art. 90 Abs. 1
SVG. Es ist folglich vorerst zu prüfen, ob die Erstel- lung des Sachverhalts durch die
Vorinstanz in Bezug auf das Rechtsüberholen of- fensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung beruht, ob der Sachver- halt mithin willkürlich erstellt wurde.

E. 4.1
Zwecks Überprüfung des Sachverhalts sind vorab die objektiven Tatbe- standsmerkmale
des Rechtsüberholens nach Art. 35 Abs. 1 SVG zu erörtern. Nach Art. 35 Abs. 1 SVG ist
links zu überholen, woraus ein Verbot des Rechts-

- 9 - überholens folgt. Ein Überholen liegt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung vor,
wenn ein schnelleres Fahrzeug ein in gleicher Richtung langsamer voraus- fahrendes
einholt, an ihm vorbeifährt und vor ihm die Fahrt fortsetzt, wobei weder das Ausschwenken
noch das Wiedereinbiegen eine notwendige Voraussetzung des Überholens bildet (BGE
142 IV 93 E. 3.2 S. 97; BGE 133 II 58 E. 4 S. 59 f.; BGE 126 IV 192 E. 2a S. 194; Urteile
1C_201/2014 vom 20. Februar 2015 E. 3.5, 6B_211/2011 vom 1. Juni 2011 E. 2.3; je mit
Hinweisen). Eine – in casu allerdings nicht einschlägige – Ausnahme vom Verbot des
Rechtsüberholens sieht Art. 8 Abs. 3 Satz 1 VRV allgemein und Art. 36 Abs. 5 lit. a VRV
für Autobahnen "beim Fahren in parallelen Kolonnen" vor. Gestattet ist, rechts an anderen
Fahrzeugen unter Wechsel des Fahrstreifens vorbeizufahren (sog. Vorfahren), wenn dies
ohne Behinderung des übrigen Verkehrs möglich ist (vgl. Art. 44 Abs. 1 SVG; BGE 142 IV
93 S. 97 E. 3.3; BGE 133 II 58 E. 4 S. 59 f.; BGE 126 IV 192 E. 2a S. 194 f.; je mit
Hinweisen). Ferner – und in casu ebenfalls nicht einschlägig – kommt das
Rechtsüberholverbot dann nicht zur Anwendung, wenn das überholte Fahrzeug links
eingespurt hat (Art. 35 Abs. 6 SVG).

E. 4.2
Die Vorinstanz erwog zur Erstellung des Sachverhalts, dass der Beschuldig- te sowohl vor
dem Statthalteramt als auch anlässlich der gerichtlichen Hauptver- handlung anerkannt
habe, dass er auf die Nebenverkehrsfläche gefahren sei (Urk. 12 S. 2 f. und Prot. I S. 6 f.).
Des Weiteren habe der Beschuldigte vor dem Statthalteramt auch explizit gesagt, dass er
den Kollisionsgegner überholt habe: "Als ich mit Schuss in die Ausbuchtung fuhr, überholte
ich ihn, da er infolge eines vor ihm fahrenden Lastwagens bremsen musste. Ich war dann
leicht vor seinem Fahrzeug und dann kam es zur Kollision" (Urk. 12 S. 3). Der
Beschuldigte habe klar zugegeben, dass er den Kollisionsgegner während der Fahrt auf der
Neben- verkehrsfläche überholt und sich infolge des Überholmanövers zumindest teilwei-
se vor dem Fahrzeug des Kollisionsgegners befunden habe – zwar nur leicht, aber eben
doch. Der Beschuldigte habe sein Geständnis nie widerrufen. Gegen- über dem
Statthalteramt habe er am Ende der Einvernahme noch ausgeführt, dass es gar nicht möglich
gewesen sei, den Kollisionsgegner zu überholen, weil dieser so nahe an dem vor ihm
befindlichen Lastwagen gestanden sei, sodass er, der Beschuldigte gar nicht mehr hätte
einbiegen können (Urk. 12 S. 4). Diese

- 10 - Aussage gründe aber offensichtlich im Irrtum des Beschuldigten, dass ein Über- holen
nur dann vorgelegen wäre, wenn er vor dem Kollisionsgegner wieder auf die Fahrbahn der
D._____-Strasse eingebogen wäre. Ganz offensichtlich habe der Beschuldigte mit dieser
Aussage nicht bestreiten wollen, dass sein Fahrzeug nach dem Manöver auf der



Nebenverkehrsfläche weiter vorne war als jenes des Kollisionsgegners, sondern vielmehr,
dass er wieder hätte einbiegen können. Ferner stimme das Geständnis des Beschuldigten
mit den Aussagen der Zeugin B._____ überein, welche ausgeführt habe, dass zunächst der
Kollisionsgegner den Beschuldigten überholt habe und der Beschuldigte diesen daraufhin
habe zu- rücküberholen wollen, wobei ihm der Kollisionsgegner keinen Platz gemacht ha-
be, woraufhin es zur Kollision gekommen sei. Der Beschuldigte habe den Kollisi-
onsgegner überholt und habe vorne wieder einbiegen wollen (Urk. 15 S. 2 f.). Schliesslich
lege das Schadensbild den Schluss nahe, dass sich das Fahrzeug des Beschuldigten zum
Kollisionszeitpunkt weiter vorne als jenes des Kollisions- gegners befunden haben müsse.
Hinzuweisen sei auf den Umstand, dass der Rückspiegel am Fahrzeug des Beschuldigten
nach vorne gebogen gewesen sei, was doch stark darauf hindeute, dass der Kollisionsgegner
von hinten gekommen sei, als die Kollision passiert sei. Zusammenfassend liesse sich
deshalb festhal- ten, dass der Beschuldigte auf die Nebenverkehrsfläche gefahren sei und er
dort den Kollisionsgegner überholt habe, sodass sich sein Fahrzeug zumindest teil- weise
vor jenem des Kollisionsgegners befunden habe (Urk. 35 S. 10 ff.).

E. 4.3
Die Verteidigung moniert im Wesentlichen, die Vorinstanz schliesse aus den von ihr
verwerteten Beweismitteln, dass sich das Fahrzeug des Beschuldigten im Laufe des
Manövers auf der Nebenverkehrsfläche zumindest teilweise vor dem Fahrzeug des
Kollisionsgegners befunden habe, unabhängig davon, ob sich nur – wie der Beschuldigte
selbst den Vorfall wahrgenommen habe – der vorderste Teil seines Fahrzeuges vor jenem
des Kollisionsgegners befunden habe, oder mehr. Insbesondere erachte die Vorinstanz das
Kriterium der Fortsetzung der Fahrt – zwar nur für kurze Zeit – als erfüllt; die Kollision
habe jedoch die Fortset- zung der Fahrt abrupt verhindert. Damit impliziere die Vorinstanz
in willkürlicher Weise, dass der Beschuldigte seine Fahrt vor dem Kollisionsgegner
tatsächlich habe fortsetzten wollen und übergehe seine unwiderlegte Aussage, wonach er

- 11 - – auf der Nebenverkehrsfläche angelangt – sein Fahrzeug unabhängig von der noch
erfolgten Kollision bis zum Stillstand abgebremst habe und sein Fahrzeug verkehrsbedingt
für wenige Augenblicke lediglich mit dem vordersten Teil vor je- nes des Kollisionsgegners
gelangt sei, weil dieser seine Fahrt selbst wieder ab- gebremst habe. Ausgehend vom
ursprünglichen Vorwurf, wonach der Beschuldig- te via Nebenverkehrsfläche den
Kollisionsgegner habe "zurücküberholen" wollen – wobei das wesentliche Element eines
solchen Manövers, nämlich die Absicht des Wiedereinbiegens vor dem
Kollisionsbeteiligten, bzw. die Absicht, die Fahrt vor diesem fortzusetzen, infolge
Freispruchs nicht mehr Berücksichtigung finden dürfe – erschienen die Kriterien des
Vorbeifahrens und der angeblichen Fortset- zung der Fahrt nach dem Vorbeifahren in einem
ganz anderen Licht. Entgegen der Vorinstanz sei zumindest das Kriterium der Fortsetzung
der Fahrt vor dem Kollisionsgegner nicht erfüllt. Der Beschuldigte habe, nachdem er auf
die Neben- verkehrsfläche zugefahren sei, nicht mehr weiter Gas gegeben, sondern sei viel-
mehr am abbremsen gewesen, um sein Navigationsgerät neu zu programmieren. Indem die
Vorinstanz aus dem Umstand, dass sich der Beschuldigte beim eige- nen Abbremsmanöver
verkehrsbedingt, das heisst infolge Abbremsung des Kollisionsgegners, mit dem vordersten
Teil seines Fahrzeuges für einen kurzen Augenblick vor diesem befunden habe, ein
unerlaubtes Rechtsüberholen annäh- me, laufe dies der bundesgerichtlichen Definition des
Überholvorganges zuwider (Urk. 51 S. 3 ff.).

E. 5



Zum Vorwurf des Rechtsüberholens äusserten sich der Beschuldigte, seine Verteidigung,
der Kollisionsgegner sowie Zeugin B._____ im Vorverfahren bzw. vor Vorinstanz
folgendermassen:

E. 5.1
Bereits anlässlich der Einvernahme durch das Statthalteramt führte der Be- schuldigte im
Wesentlichen aus, dass er – während seiner Fahrt in die Stadt Zü- rich bei langsamem
Kolonnenverkehr – vom Kollisionsgegner überholt worden sei, welcher in der Folge
aufgrund des Kolonnenverkehrs wieder habe abbremsen müssen, um sich einfügen zu
können. Auf Höhe des Restaurants E._____ habe er, der Beschuldigte, auf die Autobahn
geschaut und festgestellt, dass der Ver- kehr Richtung St. Gallen stehe, weshalb er sich dazu
entschlossen habe, gerade-

- 12 - aus weiterzufahren. Als Konsequenz habe er sein Navigationsgerät programmie- ren
müssen, was nur funktioniere, wenn das Fahrzeug stillstehe. Bei der Aus- buchtung an der
D._____-Strasse habe es sich um die einzige Stelle gehandelt, wo er habe anhalten können.
Noch auf der D._____-Strasse habe er beschleu- nigt, um in die Einbuchtung zu fahren,
damit das Fahrzeug hinter ihm nicht vom Bremsmanöver überrascht würde. Als er mit
Schuss in die Einbuchtung gefahren sei, habe er den Kollisionsgegner überholt, da dieser
infolge eines vor ihm fah- renden Lastwagens habe bremsen müssen. Sein Fahrzeug habe
sich dann leicht vor jenem des Kollisionsgegners befunden, und dann sei es zur Kollision
gekom- men. Er sei am abbremsen gewesen, als es zur Kollision gekommen sei. Der Kol-
lisionsgegner sei zum Zeitpunkt der Kollision schneller gefahren als er, was an seinem nach
vorne geklappten Rückspiegel und am nach hinten geklappten Rückspiegel des
Kollisionsgegners zu erkennen sei. Er selber sei schätzungswei- se mit 15-20 km/h auf der
Nebenverkehrsfläche gefahren (Urk. 12 S. 2 f.).

E. 5.2
Anlässlich der Einvernahme vor Vorinstanz wiederholte der Beschuldigte sodann, dass er
sich aufgrund des Verkehrsstaus auf dem Nordring entschlossen habe, auf die Seite zu
fahren und sein Navigationsgerät zu programmieren, zumal er die neue Strecke nicht so gut
gekannt habe. Der Zielort sei bereits program- miert gewesen. Er hätte nur noch die
Nummer raussuchen und dann "enter" drü- cken müssen. Auf der Nebenverkehrsfläche sei
er etwas schneller unterwegs ge- wesen als die Verkehrsteilnehmer auf der gewöhnlichen
Fahrbahn, weil Kolon- nenverkehr geherrscht habe und die Fahrzeuge auf der Fahrbahn
hätten anhalten müssen. Er habe sich nicht so darauf geachtet, sondern einfach geschaut,
dass er möglichst schnell weg (auf der Nebenverkehrsfläche) sei, um die Fahrzeuge hinter
sich nicht zu erschrecken. Da sein Fahrzeug durch die Kollision nur am Kot- flügel, jenes
des Kollisionsgegners jedoch der ganzen Länge nach beschädigt gewesen sei, müsse er zum
Zeitpunkt der Kollision langsamer gefahren sein als der Kollisionsgegner. Sein Fahrzeug
sei zum Kollisionszeitpunkt noch gerollt – er habe gerade anhalten wollen (Prot. I S. 6 ff.).

E. 5.3
Dazu führte die erbetene Verteidigung anlässlich der Hauptverhandlung vor Vorinstanz aus,
dass der Beschuldigte, um die nachfolgenden Fahrzeuge beim

- 13 - Abbiegen auf die Nebenverkehrsfläche nicht zu behindern, beschleunigte, sodass er –
während er sein Fahrzeug in der Folge abgebremst habe – unmittelbar vor der Kollision
kurz leicht vorversetzt parallel neben dem Kollisionsbeteiligten gefah- ren sei, da jener



infolge eines vor ihm fahrenden Lastwagens offenbar ebenfalls wieder habe entschleunigen
müssen. Der Beschuldigte habe nicht beabsichtigt, den Kollisionsbeteiligten zu überholen,
vielmehr habe er sein Fahrzeug auf der Nebenverkehrsfläche anhalten wollen. Den dem
Rapport der Stadtpolizei beilie- genden Schadensbildern (Urk. 2) sei zu entnehmen, dass
der Kollisionsgegner zum Zeitpunkt der Kollision schneller gefahren sein müsse als der
Beschuldigte, was insbesondere am verbogenen Rückspiegel des Fahrzeuges des
Beschuldig- ten zu erkennen sei (Urk. 26 S. 2 f.).

E. 5.4
Der Kollisionsgegner gab am 25. Februar 2016 diesbezüglich gegenüber dem Statthalteramt
lediglich zu Protokoll, dass Kolonnenverkehr geherrscht habe und der Beschuldigte –
welchen er zuvor überholt habe, da er sehr langsam ge- fahren sei – auf einmal rechts in
eine Parkausbuchtung gefahren sei, wobei dieser schneller gefahren sei als er. Auf der Höhe
des Parkplatzes sei der Beschuldigte auf einmal rechts neben ihm gewesen und ein wenig an
ihm vorbeigefahren. Der Beschuldigte habe vor ihm wieder einbiegen wollen, dann seien
sie kollidiert (Urk. 18 S. 2 ff.).

E. 5.5
Die Zeugin B._____ führte dazu gegenüber dem Statthalteramt lediglich aus, dass sie hinter
dem Fahrzeug des Kollisionsgegners gefahren sei, bevor dieser den Beschuldigten überholt
habe, was sie schwachsinnig gefunden habe. Bei der Parklücke auf der Höhe Restaurant
E._____ habe der Beschuldigte den Kolli- sionsgegner wieder zurücküberholen wollen.
Weil Letzterer Ersterem keinen Platz gemacht habe, sei es zur Kollision gekommen. Der …
[Automarke] und der Mer- cedes hätten sich zum Kollisionszeitpunkt auf gleicher Höhe
befunden (Urk. 15 S. 2 ff.).

E. 6
Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Beschuldigten ist zu erwägen, dass ihn keine Pflicht
trifft, zu seiner Überführung beizutragen, und er namentlich nicht der Wahrheitspflicht
unterliegt. Zu betonen ist aber, dass der Beschuldigte ein – inso- fern legitimes – Interesse
daran haben könnte, die Geschehnisse in einem für ihn

- 14 - günstigen Licht darzustellen. Seine Aussagen sind aber nicht mit besonderer Vor-
sicht zu würdigen, sondern entscheidend ist – auch betreffend die Zeugen C._____ und
B._____, welche unter der strengen Strafandrohung von Art. 307 StGB ausgesagt haben –
die Glaubhaftigkeit der jeweiligen Aussagen. Der allge- meinen Glaubwürdigkeit einer
einvernommenen Person im Sinne einer dauerhaf- ten personalen Eigenschaft kommt
nämlich kaum mehr relevante Bedeutung zu. Weitaus bedeutender für die
Wahrheitsfindung als die allgemeine Glaubwürdigkeit ist die Glaubhaftigkeit der konkreten
Aussage (BGE 6B_692/2011 vom 9. Februar 2012 E. 1.4; BGE 133 I 33 E. 4.3, je mit
Hinweisen).

E. 6.1
Dem Vorderrichter ist dahingehend zuzustimmen, dass sich aus den Aussa- gen des
Kollisionsgegners (vgl. Ziff. 3.4. hiervor) und dem Schadensbild (Urk. 2 S. 2-6) nichts
ergibt, was gegen die Richtigkeit des Geständnisses des Beschul- digten spräche, dass er
rechts auf die Nebenverkehrsfläche gefahren sei und sich sein Fahrzeug im Laufe des
Manövers auf der Nebenverkehrsfläche teilweise vor dem Fahrzeug des Kollisionsgegner
befunden habe (Urk. 35 S. 10 ff.). Die Erwä- gung der Vorinstanz, dass sich die Aussagen



der Zeugin B._____ in Bezug auf das Überholen mit jenen des Beschuldigten decken,
erweisen sich hingegen als unscharf (Urk. 35 S. 11), machte B._____ doch anlässlich der
Einvernahme durch das Statthalteramt geltend, dass sich … [Automarke] und Mercedes
anlässlich des Unfalles auf gleicher Höhe befunden hätten (Urk. 15 S. 4). Die Aussage
B._____s vermag jedoch das konstante und insofern konsequente, mit dem Schadensbild
übereinstimmende Geständnis des Beschuldigten nicht zu entkräf- ten. Folglich ist erstellt,
dass sich das Fahrzeug des Beschuldigten im Laufe des Manövers auf der
Nebenverkehrsfläche teilweise vor dem Fahrzeug des Kollisi- onsgegners bzw. kurz leicht
vorversetzt parallel neben dem Fahrzeug des Kollisi- onsgegners befand.

E. 6.2
Bereits im Rapport der Stadtpolizei Zürich ist – zugunsten des Beschuldigten und deshalb
verwertbar – vermerkt, dass dieser ausgeführt habe, er sei in die Bucht gefahren, um sein
Navigationsgerät zu programmieren (Urk. 1 S. 4). Der Beschuldigte führte alsdann sowohl
in der Einvernahme durch das Statthalteramt als auch in der Befragung durch die
Vorinstanz konstant aus, er sei rechts auf die

- 15 - Nebenverkehrsfläche gefahren, um sein Navigationsgerät zu programmieren, zu- mal
er auf seiner ursprünglich beabsichtigten Route Stau gesichtet habe. Sodann machte er
ebenfalls konsequent geltend, dass er, auf der Nebenverkehrsfläche angelangt, am
Abbremsen war, um sein Navigationsgerät zu programmieren, und dass der
Kollisionsgegner währenddessen aufgrund des Kolonnenverkehrs eben- falls habe
abbremsen müssen, weshalb sich sein Fahrzeug im Laufe des Manö- vers auf der
Nebenverkehrsfläche teilweise vor dem Fahrzeug des Kollisionsgeg- ner befunden habe
(vgl. Ziff. 3.1. ff. hiervor).

E. 6.3
Mit diesen Aussagen des Beschuldigten setzte sich die Vorinstanz in ihrem Entscheid nicht
auseinander. Sie erachtete den Sachverhalt betreffend das Rechtsüberholen durch die
Tatsache, dass der Beschuldigte auf die Nebenver- kehrsfläche gefahren ist und sich sein
Fahrzeug im Laufe des Manövers teilweise vor jenem des Kollisionsgegners befunden hat,
als erfüllt (Urk. 35 S. 12). Die Vor- instanz konnte dem Beschuldigten hingegen nicht
zweifelsfrei anlasten, dass sich sein Fahrzeug zum Kollisionszeitpunkt teilweise bereits
wieder auf der eigentli- chen Fahrbahn befunden hatte, dass es sich mit anderen Worten also
nicht mehr vollständig auf der Nebenverkehrsfläche befunden hatte, weshalb sie in Anwen-
dung des Grundsatzes in dubio pro reo (Art. 10 Abs. 3 StPO) von der für den Be-
schuldigten günstigeren Variante auszugehen hatte, dass sich sein Fahrzeug noch
vollständig auf der Nebenverkehrsfläche befand und ihn vom Vorwurf der pflichtwidrigen
Unvorsichtigkeit beim Wiedereinbiegen auf die Fahrbahn im Sinne von Art. 36 Abs. 4 SVG
freisprach (Urk. 35 S. 13 f., S. 20). Das Urteil der Vo- rinstanz ist betreffend diesen
Freispruch bereits in Rechtskraft erwachsen (vgl. Ziff. II.1.). Es bestehen somit keine
unüberwindbaren Zweifel im Sinne von Art. 10 Abs. 3 StPO, dass sich das Fahrzeug des
Beschuldigten zum Kollisionszeitpunkt noch vollständig auf der Nebenverkehrsfläche
befunden hat. Mithin ist und bleibt aufgrund der im Recht liegenden Beweismittel unklar,
wie sich die Kollision genau zugetragen bzw. wer diese verursacht und auf welcher Höhe
der Nebenverkehrs- fläche sich diese zugetragen hat (vgl. dazu Urk. 35 S. 12 f.).

E. 6.4



Warum sich das Fahrzeug des Beschuldigten im Laufe des Manövers auf der
Nebenverkehrsfläche teilweise vor dem Fahrzeug des Kollisionsgegners be-

- 16 - funden hat, begründete der Beschuldigte indessen vor dem Statthalteramt wort-
wörtlich folgendermassen: "Dann kam die Ausbuchtung. Dies war die einzige Stel- le, wo
ich anhalten konnte, um das Navi zu programmieren. […] Als ich mit Schuss in die
Ausbuchtung fuhr, überholte ich ihn, da er infolge eines vor ihm fah- renden Lastwagens
bremsen musste. Ich war dann leicht vor seinem Fahrzeug und dann kam es zur Kollision.
Ich war am abbremsen, als es zur Kollision kam" (Urk. 12 S. 2 f). Vor Vorinstanz führte er
auf Vorhalt, dass er – als er das Naviga- tionssystem habe einrichten wollen und aus diesem
Grund in die Ausbuchtung gefahren sei – offensichtlich etwas schneller gewesen sei als die
Leute auf der gewöhnlichen Fahrbahn, aus: "Ja, es war ein Kolonnenverkehr. Die
Fahrzeuge auf der Fahrbahn mussten halten… […] Ich bin dann rechts hinausgefahren"
(Prot. I S. 7). Und auf die Frage, ob er das Navigationsgerät zum Zeitpunkt der Kollision
bereits eingestellt hatte: "Nein, ich hatte es noch nicht eingestellt. Ich roll- te damals ja noch
und wollte gerade anhalten, als es zur Kollision kam" (Prot. I S. 8).

E. 6.5
Zwar unterliegt der Beschuldigte gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO nicht dem
Selbstbelastungszwang ("nemo-tenetur"-Prinzip) und hat gewiss ein legitimes In- teresse
am Ausgang des Strafverfahrens. Aufgrund der Tatsache, dass ihm je- doch nicht
nachgewiesen werden konnte, dass er zum Kollisionszeitpunkt im Be- griff gewesen wäre,
von der Nebenverkehrsfläche wieder auf die Fahrbahn einzu- biegen, und der daraus
resultierenden Folge, dass die Unfallursache und der ge- naue Kollisionsort nicht
herzuleiten sind und damit völlig ungeklärt bleibt, weshalb die beiden Fahrzeuge
schliesslich kollidiert sind, kann nicht ohne unüberwindbare Zweifel ausgeschlossen
werden, dass sich der Sachverhalt so zugetragen hat, wie dies der Beschuldigte mit seinen
Aussagen wiederholt und konsequent be- teuerte. Es ist mithin nicht auszuschliessen, dass
der Beschuldigte unmittelbar vor der Kollision, als er am Abbremsen war bzw. "noch
rollte", lediglich deshalb mit einem Teil seines Fahrzeuges vor jenes des Kollisionsgegners
geriet, weil Letzte- rer seinerseits im Kolonnenverkehr plötzlich abbremsen musste. Sodann
ist eben- falls nicht auszuschliessen, dass es just in jenem Moment, als der Beschuldigte
während des Abbremsens bzw. im Rollen mit einem Teil seines Fahrzeuges vor jenes des
Kollisionsgegners geriet, zur Kollision kam, ohne dass der Beschuldigte

- 17 - seine Fahrt vor dem Fahrzeug des Kollisionsgegners bereits fortgesetzt hätte. Sodann
kann – wiederum nachdem dem Beschuldigten kein Wiedereinbiegen an- gelastet werden
kann – auch den Aussagen des Kollisionsgegners und der Zeu- gin B._____ zumindest
nichts entnommen werden, was die Glaubhaftigkeit des vom Beschuldigten geschilderten
Ablaufs der Geschehnisse entkräften würde. Zeugin B._____ bekräftigte gar, dass der
Beschuldigte seine Fahrt nicht vor dem Kollisionsgegner fortgesetzt habe, indem sie
geltend macht, Mercedes und … [Automarke] seien zum Kollisionszeitpunkt auf derselben
Höhe gefahren (Urk. 15 S. 4). Es bestehen folglich erhebliche und unüberwindliche Zweifel
daran, dass dem Beschuldigten das für das Rechtsüberholen wesentliche Sachverhaltsele-
ment der Fortsetzung der Fahrt vor dem Kollisionsgegner angelastet werden kann.

E. 6.6
Die Aussagen des Beschuldigten, wonach der Kollisionsgegner zum Kolli- sionszeitpunkt
aufgrund des Schadensbildes schneller unterwegs gewesen sei als er (vgl. Ziff. 3.1. ff.



hiervor), vermögen ihrerseits nicht zur Aufklärung des Tather- gangs beizutragen, zumal
einerseits nicht auszuschliessen ist, dass der Kolli- sionsgegner erst im Verlauf der
Kollision das Fahrzeug des Beschuldigten seitlich touchierte, und andererseits auch nicht
gänzlich unvorstellbar ist, dass der Kolli- sionsgegner unmittelbar vor der Kollision –
nachdem der Beschuldigte bereits mit einem Teil seines Fahrzeugs vor jenes des
Kollisionsgegners geraten ist – noch ganz kurz beschleunigte; mithin das Fahrverhalten der
Kollisionsbeteiligten unmit- telbar vor dem Zusammenstoss nicht restlos geklärt werden
kann und daher offen bleiben muss.

E. 7
Zusammenfassend ergibt sich demnach, dass nach abgeschlossener Be- weiswürdigung
erhebliche und unüberwindliche Zweifel daran bestehen, ob der umstrittene
Anklagesachverhalt als gegeben erachtet werden kann bzw. ob der Beschuldigte, nachdem
sich sein Fahrzeug im Laufe des Manövers auf der Ne- benverkehrsfläche teilweise vor
jenem des Kollisionsgegners befunden hat, seine Fahrt vor diesem fortgesetzt und damit
den Kollisionsgegner rechts überholt hat. Demzufolge ist in Anwendung des Grundsatzes in
dubio pro reo (Art. 10 Abs. 3 StPO) von der für den Beschuldigten günstigeren Version
auszugehen, nämlich

- 18 - davon, dass er die Fahrt auf der Nebenverkehrsfläche, nachdem sich sein Fahr- zeug
teilweise vor jenem des Kollisionsgegners befunden hat, nicht vor Letzterem fortgesetzt hat,
ehe es zur Kollision kam.

E. 8
Indem die Vorinstanz zum Schluss gelangte, der Beschuldigte habe den Kol- lisionsgegner
eingeholt, sei an ihm vorbeigefahren und habe vor ihm die Fahrt fortgesetzt, womit er den
Kollisionsgegner rechts überholt habe, ohne seine Aus- sagen betreffend die Ursache,
weshalb er unmittelbar vor der Kollision mit einem Teil seines Fahrzeuges vor jenes des
Kollisionsgegners geraten sei, im Sinne obiger Erwägungen zu würdigen, obwohl dem
Beschuldigten eine pflichtwidrige Unvorsichtigkeit beim Wiedereinbiegen auf die Fahrbahn
nicht angelastet werden konnte, hat sie den Sachverhalt betreffend das Rechtsüberholen
offensichtlich un- richtig, in Verletzung von Art. 10 StPO und damit willkürlich erstellt.
Der angefoch- tene Schuldspruch betreffend das Rechtsüberholen ist offensichtlich
unhaltbar und steht mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch. Aufgrund des
Gesagten ist der Beschuldigte vom Vorwurf des Rechtsüberholens im Sinne von Art. 90
Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 35 Abs. 1 SVG freizusprechen (Art. 10 Abs. 3 StPO;
vgl. auch BSK StPO-TOPHINKE, Art. 10 N 76). III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.
Ausgangsgemäss fällt die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr ausser Ansatz. Die Kosten des
Vorverfahrens und des vorinstanzlichen Gerichtsverfahrens sind auf die Gerichtskasse zu
nehmen (Art. 428 Abs. 1 StPO). 2. Die Verteidigung machte Fr. 3'266.85 für die erbetene
anwaltliche Verteidi- gung im Vorverfahren, Fr. 2'533.65 für das erstinstanzliche
Verfahren, zuzüglich MwSt und Entschädigung für die Hauptverhandlung (Urk. 27), sowie
Fr. 3'226.35 für das Berufungsverfahren, zuzüglich Urteilsstudium und Nachbesprechung,
gel- tend (Urk. 57/1-2). Dem Beschuldigten ist für seine Verteidigung im Vor- und Ge-
richtsverfahren vor beiden Instanzen für die erbetene anwaltliche Verteidigung ei-

- 19 - ne Entschädigung von insgesamt Fr. 10'250.– (inkl. MwSt) aus der Gerichtskasse
zuzusprechen. Es wird beschlossen:
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